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Am 21. Juli 2011 verkündete der Kanzler des EGMR unter dem Zeichen ECHR 115 (2011), der Europäische  Gerichtshof  für  Menschenrechte  habe in einem Kammerbeschluss im  Verfahren "Heinisch gegen Deutschland" (Beschwerdenum​mer 28274/08) einstimmig fest​gestellt, die Beschwerdeführerin aus Berlin, Frau Heinisch, sei durch ihre Kündigung seitens der Leitung eines Berliner Altenpflegeheims in ihrer Freiheit der Meinungsäußerung eingeschränkt worden. 

Frau Heinisch hatte gravierende Missstände in dem Altenpflegeheim öffentlich gemacht, in dem sie arbeitete – hatte also Whistleblowing betrieben. "Ein Whistleblower", heißt es bei Wikipedia, "(vom Englischen to blow the whistle; auf Deutsch wörtlich: „die Pfeife blasen“) bzw. Hinweisgeber ist ein Informant, der Missstän​de wie illegales Handeln (z.B. Korruption, Insiderhandel und Menschen​rechts​ver​let​zungen) oder allgemeine Gefahren, von denen er an seinem Arbeitsplatz oder beispielsweise bei einer medizinischen Behandlung erfährt, an die Öffentlichkeit bringt" siehe unter: http:​//de.wiki​pedia.​org/​wiki/​Whistleblower).

Whistleblower sind in Deutschland – im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern – rechtlich ungeschützt. Hier zu Lande schätzen die Altvorderen die Früh- oder überhaupt Warnfunktion solcher Hinweise gar nicht – wohl auch, weil es sie selbst betreffen könnte, aber auch aus Prinzip. Wie zu mittelalterlichen Zeiten zählen sie auch heute noch die unbedingte Pflicht ihrer MitarbeiterInnen zu Treue und Loyalität ihnen gegenüber, also zum ´eigenen´ Herrn/​Be​trieb, zu den Qualifikationsessentials im bundesdeutschen "WirsinddieBesten"-Workoholiksystem.    

Sie scheint freilich neuerlicher Bekräftigung in Hirn und Herz deutscher Untertanen zu bedürfen, jedenfalls nach Meinung vieler dieser manchmal bekannten, häufiger aber nur im Hintergrund wirkenden deutschen Altvorderen und – nach wie vor bzw., nach dem Land-Grabbing in Ostdeutschland, wieder - sehr oft auch adligen Familienstämme (Krautjunker). Ein Fingerzeig auf deren derzeit mit Verve betriebenen Machtzuwachs mit moralischer (wie privatmilitärischer Söldner-) Aufrüstung könnte das überall im Lande tobende Mittelaltertreiben geben. Für die nur scheinbar freizeitliche Begleitmusik wird in der Form dieser seit wenigen Jahren überall im Land gegebenen Mittelalterimitationsdarbietungen gesorgt, z.B. von der an Ländereien, Immobilien und Einfluss auf die hessische Landespolitik reiche Ritterschaftsvereinigung im hessischen Kaufungen anno 2011. Dass diese adlig-großbürgerlichen Herren und Familien es sehr be​grüßen, wenn darüber vermittelt auch die mittelalterlichen, von Fürst, Herzog, [image: image1.jpg]


Graf und ersten Kaufmann am Ort erwünschten Tugenden wirksam wiederaufleben, in denen sich die Hintersassen, die Leibeigenen, die Frauen und Männer der unterschiedlichen bür​gerlichen Stände ihrer Überzeugung nach zu üben haben, mag nicht erstaunen. 

Danach hat insbesondere zu gelten: Untertanen ha​ben keine Mei​nung zu ha​ben, und sei sie noch so be​gründet, ge​schweige denn das Recht, sie öf​fentlich zu ver​breiten. Über ´ihre´ Her​ren und deren Gebaren ha​ben Untertanen einmal mehr den Mund zu halten, auch über deren zu​wei​len ge​mein​ge​fähr​liche Fehl​lei​stun​gen oder an​dere kri​minelle Ver​stöße gegen Recht und Gesetz. -

Es ist eben die​ser – meist als völlig normal em​pfundene - herrscherliche Geist, der bis heute auch und vor al​lem das deut​sche Arbeits​recht durch​weht, ganz so, als seien die Grund​rechte für alle Staats​bürgerInnen hier zu Lande nie​mals real bindend geworden.

Eben dieser Geisteshaltung und diesem Macht​an​spruch hat der EGMR mit seinem Urteil im Fall "Heinisch gegen die Bundesrepublik Deutsch​land" nun scharfe Rügen erteilt. 

Er hat dem deutschen Gesetzgeber ins Stamm​buch geschrieben: Auch für Nicht​besitzende, für abhängig Beschäftigte und andere kleine BürgerInnen, gelten die Grundrechte und da eben auch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung (und körperliche Unversehrtheit) nicht weniger als der ihm oftmals entgegen stehende Grundrechtsschutz für das Privat​eigentum der Besitzenden, bzw. den Besitzungen und daraus abgeleiteten Geschäftsinteressen der öffentlichen Hand. 

Nun zu einigen Aspekten im Urteil selbst:    

Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskon​ven​tion (EMRK) garantiere der Altenpflegerin aus Berlin die Freiheit zur Meinungsäußerung, so der EGMR. Und - en detail: 

Die in Deutschland mit dem Fall befassten Gerichte hätten die zur Debatte stehenden Rechtsgüter a) der Meinungsfreiheit einer abhängig Beschäftigten gegen b) die geschäftliche Furcht des Unternehmens vor öffentlicher Rufschädigung unzureichend abgewogen. Es sei nicht einzusehen, dass das Geschäftsinteresse des Arbeitgebers unbedingten Vorrang vor der Wahrnehmung eines Grundrechtes wie der Meinungsfreiheit durch abhängig Beschäftigte habe. 

Die Klägerin habe ferner auch nicht leichtfertig irgendetwas über die Zustände in diesem Pflegeheim behauptet. Sie sei nicht unbedacht mit den Ge​schäfts​​​interessen ihres Arbeitgebers umgegangen. Sie habe mit ihren öf​fentlichen Hinweisen auf die von ihr kritisierten Zustände in diesem Be​trieb vielmehr einem In​teresse der Allgemeinheit gedient – auch mit ih​rer, nach langen ver​geblichen Be​mü​h​un​gen zur Be​hebung der Miss​stände in diesem Pflegeheim, bei der zu​stän​digen Staats​anwaltschaft er​stat​teten An​zei​ge 

Es sei deshalb nicht rechtens, dass ihr von ihrem Arbeitgeber ge​kündigt wor​den sei und die deutsche Justiz, also das Landesarbeitsgericht, das Bundesarbeitsgericht, dem letztinstanzlich zuge​stimmt oder - wie eben das Bun​des​verfas​sungs​gericht (BVerfG) - die Beschwerde der Klägerin gar nicht erst angenom​men habe.  

Dennoch muss das Pflegeheim die Kündigung der Altenpflegerin nicht zurücknehmen. Grund dafür ist, dass sich die Klage der Frau Heinisch ge​gen die Bundesrepublik Deutsch​land richtete, der die Justiz (dritte Gewalt) zuzurechnen ist, nicht aber gegen den Arbeitgeber. 

Wegen ihrer mangelhaften Rechtsprechung muss die Bundesrepublik Deutschland der Klägerin nun eine Entschädigung von 10.000 € zahlen – bei gleichzeitig impliziter Aufforderung an den deutschen Gesetzgeber, die Gesetzgebung zur Ausübung des Rechts auf Meinungsfreiheit und somit Whistleblowing arbeitsrechtlich im Sinne dieses Urteils zu ändern.

Das hätte sich die amtierende Bundesregierung ersparen können, hätte die CDU vor nicht allzu langer Zeit einer diesbezüglichen Gesetzesvorlage der SPD zugestimmt. Doch hatten es die Konservativen vorgezogen, die vorgeschlagenen gesetzlichen Änderungen als Denunziationsparagrafen zu brandmarken. Man darf also gespannt sein, wie sie dieses anstehende Problem jetzt zu lösen gedenken. 

Bis zum Spätherbst 2011 will die SPD-Arbeitsmarkt​expertin Anette Kramme zur Whistleblower-Schutzfrage erneut einen Gesetzentwurf ihrer Fraktion vorlegen. Ein Entwurf der LINKEN ist bereits fertig und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN basteln derzeit noch an ihrem Entwurf. 

Eine breitere Diskussion mit intelligenteren Lösungsvorschlägen wird auch nötig sein, denn, was sich die SPD bislang vorstellt, kann nicht überzeugen:

Es werde zu regeln sein, so die SPD-MdB Kramme gegenüber Transparency Deutschland in überraschender Defensivhaltung, "ob gravierende Missstände erst beim Chef gemeldet werden müssten oder ob gleich Behörden informiert werden dürften. Geregelt werden müsse auch, wie mit unabsichtlichen Falschmeldungen umgegangen werde".  

Würde das Gesetz, dann garantierte die SPD – Volksmund: Spezialdemokraten - freilich eher weiterhin Schutz vor Whi​stleblowing als Schutz der Whistle​blowerInnen 

Grund: In Sachen Schutz von Be​schäftigten z.B. vor Gesundheits​ge​fah​ren entspricht die von der Abgeord​ne​ten, Frau Kramme, angestrebte Klä​rung längst geltendem Recht, festgeschrieben in § 17 des Arbeitsschutz​gesetzes und in der Gefahrstoffverordnung. 

Danach dürfen Beschäftigte Behörden infor​mie​ren, wenn sie ihren Arbeitgeber mehr​mals vergeblich um Abhilfe von Miss​ständen gebeten haben. Die Öffent​lich​keit hin​gegen dürfen sie keinesfalls (of​fen/erkennbar) un​terrichten, wollen sie nicht den so​for​ti​gen Verlust ihres Ar​beitsplatzes in Kauf nehmen. 

Mit anderen Worten: Diese An​kün​di​gung, sofern in aller Eile nicht miss​verständlich formuliert, ist wieder nichts als eine dieser typischen SPD-Selbst​ver​hin​derungen – mit der üblichen Ver​beu​gung vor Industrie und Ge​werbe. 

Hier wird heute der Kuchen gereicht, mit dem sich die Leute schon gestern den Magen verdorben haben.  

Wenig ermutigend scheint auch der Umstand, dass für die SPD in diesem Zusammenhang überdies wenig wichtiger erscheint, als Falschmeldungen aufzudecken, was im Klartext heißen dürfte: intensive Durch​leuchtung der Hinweise, vor allem aber, so steht zu befürchten, ihrer ÜberbringerInnen.  

Die Wahrnehmung des Rechts auf Meinungsfreiheit auch für abhängig Beschäftigte und das begründete Interesse am Whistleblowing im Sinne der Allgemeinbelange haben für die SPD dagegen augenscheinlich eine geringere Bedeutung. 

Genau darum aber ging es dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, in seiner Entscheidung "Heinisch gegen die BRD". 

Tatsächlich ist dieses Urteil für Beschäftigte in allen Arbeitsverhältnissen im europäischen Raum von sehr großer Bedeutung – auch und für uns vor allem in den Fällen, in denen es begründet um öffentlich gemachte Hinweise auf akut oder chronisch gefährdende Quäl-Arbeits​be​dingungen und/oder Umweltverschmutzungen/-gefährdungen geht, die nicht nur das Betriebsinnere und die körperliche Unversehrtheit der unmittelbar Betroffenen, dadurch auch deren weitere Erwerbsfähigkeit der Betroffenen, sondern auch die nähere resp. fernere Umwelt des fraglichen Unternehmens betreffen. 

Seit das deutsche Arbeitsschutzrecht (siehe GefahrstoffVO von 2004 ff.) behördliche und unfallversicherungsrechtliche Kontrollfunktionen in den Betrieben der Privatwirtschaft auf ein Minimum eingeschränkt hat und Kontrollen faktisch auch kaum noch stattfinden, wird Whistleblowing um so wichtiger, denn:

Diese zum Gesetz gewordene Ideologie eigenverantwortlicher Unternehmerkontrolle ist – für die Beschäftigten - an der Realität zerschellt. 

Sie erfüllt aber ihren wahrscheinlich wahren Zweck nach wie vor sehr gut. Er bestand und besteht darin, die Unternehmen von ihren Verantwortlichkeiten für ihre Beschäftigten im Prinzip freizustellen und gleichzeitig alle Mechanismen/Möglichkeiten für die von ihnen Gefährdeten zu beseitigen, die innerbetriebliche Realität mit ihren Folgen offenbar machen zu können und zu dürfen – ohne selbst wiederum die Dummen und Verfolgten zu sein.

Wie nachgerade überlebensnotwendig Whi​st​le​blowing heute schon geworden ist, das dürfte auch die leider nur sehr vereinzelt gemeldete Nachricht belegen, dass auch große Konzerne die Zahl ihrer Sicherheitsfachleute erheblich reduziert haben.

Ansicht des EGMR-Gebäudes
       

Viele der mittelständigen Firmen sollen dem Vernehmen nach heute schon gar keine Sicherheitsfachleute mehr beschäftigen - trotz eindeutiger rechtlicher Pflichten. 

Für innerbetriebliche Beschwerden und Hinweise auf Mängel gibt es also immer weniger AnsprechpartnerInnen in den Betrieben der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand. Die sog. Arbeitsschutzbehörden der Länder fühlen sich auch nicht mehr zuständig, und wenn doch, dann haben sie entweder kein Personal und/oder fürchten die Tobsuchtsanfälle ihrer MinisteriumsvorsteherInnen bzw. der jeweiligen Ministerpräsidentendarsteller. Deren Befürchtungen sind die immer selben: Verzerrung des Wettbewerbs u.a. auch mit anderen Bundesländern, die leeren Landes- und Kommunalkassen, fehlende Steuereinnahmen und mehr oder minder unangenehme Lobbybesuche. 

Von direkter und mittelbarer Korruption in diesen Breiten wollen wir schweigen; dafür fehlen uns die Beweise. 

Damit sind genügend Gründe aufgelistet, um zu belegen, dass es für betroffene FirmenmitarbeiterInnen seit etlichen Jahren sogar überlebensnotwendig sein kann, Betriebsinterna mit dem Ziel in die Öffentlichkeit zu tragen, Druck auf ihre Arbeitgeber auszuüben, die beklagten Missstände zu beheben.

Das zu betreiben liegt auch im gesellschaftlichen Allgemeininteresse. Betrachtet man allein nur die Folgen mangelnden Gesundheitsschutzes in der Privatwirtschaft und den Betrieben der öffentlichen Hand, dann wird klar, dafür  muss allemal die Gesellschaft haften. Sie ist es, die für den Unterhalt der dadurch vorzeitig erwerbsunfähig Gewordenen aufkommen muss. Also muss sie ihre Interessen auch und besonders in jedem derartig begründeten Fall geltend machen können – ungeachtet der ebenfalls zur Debatte stehenden Grundrechtsfrage, ob abhängig Beschäftigte auch das Recht auf freie Meinungsäußerung über mangelhafte Zustände in ´ihren´ Betrieben haben.  

Hier bedarf es nicht nur einer materiellen Güter- und Interessenabwägung. Es bedarf einer rechtlich, moralisch und gesellschaftspolitisch befriedigenden Antwort auf die Abwägung zweier kollidierender Grundrechte, nämlich zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und dem Schutz des Privateigentums. Nicht minder wichtig ist aber auch zu klären, ob die Ausübung von Grundrechten in derart beschaffenen Fällen hinter einfachgesetzlichen Wettbewerbs- und Geschäftsgeheimnisregelungen zurückzustehen haben – und falls ja, in welchen Konstellationen das überhaupt nur der Fall sein darf oder muss. 

Von hohem Interesse, und im Zweifelsfalle sehr wichtig sie zu kennen, sind – gerade in diesem Kontext der Freistellung von Industrie und Gewerbe von jeglicher gesellschaftlichen Kontrolle durch Staat und Öffentlichkeit - aber auch die Reaktionen auf dieses Urteil des EGMR in der bundesdeutschen Öffentlichkeit bzw. veröffentlichten Meinungslenkung. 

Gemeint sind die Reaktionen vor allem von Arbeitgeberseite, ihren Lobbyisten in ihren Verbändezusammenschlüssen, in den diversen Redaktions​(ab)stell​plät​zen hiesiger Medien und die anscheinend rechtlich versierten Einlassungen der Wasserträger der großen und kleinen Kapitalieneigner in (Groß)-Kanzleien und anderen Justizkreisen. 

Diese verkündeten - je nach dem und (u.a.) - entweder, es handele sich um eine nicht übertragbare oder nicht nachvollziehbare oder für hiesige Arbeitgeber unzumutbare Einzelfallentscheidung oder das Urteil sei mit deutschem (Arbeits)-und/oder Datenschutz-Recht nicht vereinbar und deshalb nicht anwendbar: Gerade darin widerspreche es offen der Rechtsprechung der höchsten deutschen Gerichte wie des Bundesverfassungsgerichts, doch habe man das bei Entscheidungen des EGMR ja schon häufiger beobachten bzw. mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen.  

Diese Argumente und Einlassungen sind sehr fragwürdig, entsprechen aber einer ganz bestimmten gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Tendenz in Deutschland, die Wahrnehmung von Menschenrechten durch die breite Masse der Bevölkerung mit den Mitteln der einfachen Gesetzgebung möglichst zu unterbinden und ideologisch zur unerreichbaren Idealvorstellung zu erklären - frei nach der Devise: Wir leben in der Besten der Welten, aber auch sie ist nicht (seufz) vollkommen. 

Aus diesen Gründen möchten wir Ihnen hier 1.) den vollständigen Text der Schil​derung des Sachverhalts durch den Kanzler des EGMR sichern, aber auch 2.) einzelne (I.) weitere (II.) Dokumente (III.), die sich auf dieses Whistleblowing-Urteil beziehen und 3.) die Seiten aus dem "De legibus-Blog". 

Den Blogbeitrag möchten wir Ihnen besonders ans Herz legen. 

Der Autor versucht, die hiesigen Reaktionen auf dieses Urteil rechts- und ordnungspolitisch einzuordnen und die auch und gerade in Deutschland meist überaus kapitalfreundlichen Stimmen und deren (wirtschafts)-politische Bedeutung einerseits sowie die rechtliche Qualität und Plausibilität ihrer juristischen Argumente andererseits zu gewichten. 

Es gelingt ihm nachzuweisen, dass es gerade mit der Qualität der gegen dieses EGMR-Urteil vorgebrachten juristischen Argumente nicht weit her war bzw. ist:

1.) das Urteil des EGMR ließe sich sehr wohl auf viele Whistleblower-Fälle in Deutschland übertragen. 

2.) Es knüpfe inhaltlich zudem sehr wohl an die entsprechende höchstrichterliche deutsche Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts an. 

3.) Ein Widerspruch zwischen der Rechtsprechung des EGMR, des BAG und des BVerfG gäbe es nicht

4.) Es sei vielmehr von interessierter Seite lanciert, u.a. um die Bindungswirkung der Rechtsprechung des EGMR aufzuheben.    

Das mag so sein. - 

Wir jedenfalls stellen Ihnen hier die verschiedenen Texte zur Verfügung, so dass Sie sich Ihre eigene Meinung darüber bilden können. 

Falls Sie selbst unter den jetzigen Bedingungen wichtige Hinweise über Missstände zu geben hätten, möchten wir Sie auf die Möglichkeit hinweisen, Ihre Hinweise/Darstellungen anonym zu vermitteln. 

Auf dem Upload-Portal der WAZ-Gruppe

unter: http://www.derwesten-recherche.org/
können Sie Ihre Informationen Zeitungsrechercheuren übermitteln. Die Journalisten, die dieses Portal betreuen, gehen Ihren Hinweisen nach und schauen, was ist dran, was lässt sich beweisen und veröffentlichen, und was kann man weiter machen.  

Auf diesem Wege ist es z.B. 2010/2011 gelungen, den PCB-Skandal im Dortmunder Hafen (mit breiter Belastung auch der dortigen Bevölkerung) öffentlich zu machen und aufzuklären. 

In Firma und Betrieb ist der/die deutsche Beschäftigte nach wie vor Un�ter�tanIn. 


Das darf er/sie auch vor den Toren draußen in sei�nem oder ihrem Privatleben niemals vergessen, wenn er und sie auch ger�ne und willig glauben mö�gen, Bürger oder Bürgerin zu sein – mit allen ihm oder ihr zustehenden Rech��ten und Pflichten, auch dem Recht, die eigene Meinung öffentlich frei äußern zu können bzw. zu dürfen - und der Pflicht, die Interessen der Allgemeinheit zu schützen.


Angela Vogel 











"Die von Frau Heinisch geäußerten Vorwürfe hatten zweifellos eine schädigende Wirkung auf  den Ruf  und  die Geschäftsinteressen  der Gm�bH. 


Der Gerichtshof  kam  aber  zu  der Auffassung,  dass  in  ei�ner  de�mo�kratischen  Gesellschaft  das  öf����fentliche  Interesse  an Infor�ma�tionen  über  Mängel  in  der  institutionellen  Altenpflege  in  einem  staatli�chen Unternehmen so wichtig ist, dass es gegenüber dem Interesse dieses Unternehmens am Schutz seines Rufes und seiner Geschäftsinteressen überwiegt."





Aus der Pressemitteilung des Kanzlers des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte








§ 17 Abs. 2 ArbSchG





"Sind Beschäftigte auf Grund kon�kreter Anhaltspunkte der Auf�fassung, dass die vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten, und hilft der Arbeitgeber darauf gerichteten Beschwerden von Beschäftigten nicht ab, können sich diese an die zuständige Behörde wenden. Hierdurch dürfen den Beschäftigten keine Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten Vorschriften so�wie die Vorschriften der Wehrbe�schwerdeordnung und des Ge�setzes über den Wehrbeauf�trag�ten des Deutschen Bundestages bleiben unberührt."
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